
Hier die 

Abbuchungstermine 

für die Mitgliedsbeiträge bei Vorliegen einer entsprechenden Ermächtigung: 

 

Monatlich:   zwischen dem 10. und 20. 

 

Halbjährlich:  zwischen dem 10. und 20. April und 10. und 20. Oktober 

 

Jährlich:   zwischen dem 10. und 20. April 


